
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT

4. MAI 2020 — Gesetz zur Abänderung von Gesetzesbestimmungen in Bezug auf die Transparenz von Abkommen
im Bereich der erstattungsfähigen Fertigarzneimittel

PHILIPPE, König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

Art. 2 - Artikel 11 des Gesetzes vom 1. April 2019 zur Festlegung von Bestimmungen im Bereich Erstattung von
Fertigarzneimitteln und in den Bereichen Verwaltungskosten, Effizienz und Transparenz der Versicherungsträger wird
durch einen Absatz 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

„Vertraut die Abgeordnetenkammer dem Rechnungshof einen in Artikel 5 des Gesetzes vom 29. Oktober 1846 über
die Organisation des Rechnungshofes erwähnten Auftrag an, hat der Rechnungshof in Abweichung von Absatz 1
Zugang zu allen in Absatz 1 erwähnten Abkommen, einschließlich der vertraulichen Anlagen, damit er diesen Auftrag
erfolgreich durchführen kann.“

Art. 3 - Artikel 35bis § 7 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und
Entschädigungspflichtversicherung, eingefügt durch das Gesetz vom 10. August 2001 und zuletzt abgeändert durch
das Gesetz vom 7. April 2019, wird wie folgt abgeändert:

a) Absatz 5 wird durch eine Nr. 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

„3. wenn die Abgeordnetenkammer dem Rechnungshof in Anwendung von Artikel 11 Absatz 2 des Gesetzes vom
1. April 2019 zur Festlegung von Bestimmungen im Bereich Erstattung von Fertigarzneimitteln und in den Bereichen
Verwaltungskosten, Effizienz und Transparenz der Versicherungsträger einen Auftrag anvertraut.“

b) Zwischen Absatz 7 und Absatz 8 wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„In den in Absatz 5 Nr. 3 erwähnten Fällen teilt das Institut die von den Parteien als vertraulich eingestuften
Informationen mit dem Rechnungshof.“

Art. 4 - Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes gelten die Artikel 33 und 34 der Geschäftsordnung des
Rechnungshofs nicht für Informationen, die aufgrund von Artikel 35bis § 7 Absatz 3 des am 14. Juli 1994 koordinierten
Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung als vertraulich eingestuft sind.

Art. 5 - Vorliegendes Gesetz ist auf Abkommen anwendbar, die nach seinem Inkrafttreten geschlossen werden.

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das
Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 4. Mai 2020

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit
M. DE BLOCK

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
K. GEENS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2023/44950]
7 APRIL 2023. — Wet houdende instemming met het Aanvullend

Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming
van terrorisme, gedaan te Riga op 22 oktober 2015. — Duitse
vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
7 april 2023 houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het
Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme,
gedaan te Riga op 22 oktober 2015 (Belgisch Staatsblad van 24 mei 2023).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2023/44950]

7. APRIL 2023 — Gesetz zur Zustimmung zum Zusatzprotokoll zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung
des Terrorismus, abgeschlossen in Riga am 22. Oktober 2015 — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 7. April 2023 zur Zustimmung zum
Zusatzprotokoll zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus, abgeschlossen in Riga am
22. Oktober 2015.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2023/44950]
7 AVRIL 2023. — Loi portant assentiment au Protocole additionnel à

la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du
terrorisme, fait à Riga le 22 octobre 2015. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 7 avril 2023 portant assentiment au Protocole additionnel à la
Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme,
fait à Riga le 22 octobre 2015 (Moniteur belge du 24 mai 2023).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN,
AUSSENHANDEL UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

7. APRIL 2023 — Gesetz zur Zustimmung zum Zusatzprotokoll zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung
des Terrorismus, abgeschlossen in Riga am 22. Oktober 2015

PHILIPPE, König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:
Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.
Art. 2 - Das Zusatzprotokoll zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus, abgeschlossen

in Riga am 22. Oktober 2015, wird voll und ganz wirksam.
Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das

Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.
Gegeben zu Brüssel, den 7. April 2023

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

Die Ministerin des Innern,
A. VERLINDEN

Die Ministerin der Auswärtigen Angelegenheiten
H. LAHBIB

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

ÜBERSETZUNG

ZUSATZPROTOKOLL ZUM ÜBEREINKOMMEN DES EUROPARATS ZUR VERHÜTUNG DES TERRORISMUS
Die Mitgliedstaaten des Europarats und die anderen Vertragsparteien des Übereinkommens des Europarats zur

Verhütung des Terrorismus (SEV-Nr. 196), die dieses Protokoll unterzeichnen
von der Erwägung geleitet, dass es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen seinen

Mitgliedern herbeizuführen,
in dem Wunsch, die Bestrebungen zur Verhütung und Bekämpfung aller Arten des Terrorismus sowohl in Europa

als auch weltweit unter gleichzeitiger Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit weiter zu verstärken,
unter Hinweis auf die Menschenrechte und Grundfreiheiten, die insbesondere in der Konvention zum Schutz der

Menschenrechte und Grundfreiheiten (SEV-Nr. 5) und ihren Protokollen sowie im Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte verankert sind,

mit dem Ausdruck ihrer ernsthaften Besorgnis über die Bedrohung, die von Personen ausgeht, die ins Ausland
reisen mit dem Ziel, terroristische Straftaten zu begehen, zu solchen beizutragen oder sich an solchen zu beteiligen oder
im Hoheitsgebiet eines anderen Staates andere Personen für terroristische Zwecke auszubilden oder dort eine
Ausbildung für terroristische Zwecke zu erhalten,

in dieser Hinsicht eingedenk der vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf seiner 7272. Sitzung am
24. September 2014 verabschiedeten Resolution 2178 (2014), insbesondere deren Ziffern 4 bis 6,

in der Erwägung, dass es wünschenswert ist, das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus
in bestimmten Punkten zu ergänzen,

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1 - Zweck
Zweck dieses Protokolls ist es, das am 16. Mai 2005 in Warschau zur Unterzeichnung aufgelegte Übereinkommen

des Europarats zur Verhütung des Terrorismus (im Folgenden als ″Übereinkommen″ bezeichnet) im Hinblick auf die
Strafbarkeit der in den Artikeln 2 bis 6 des Protokolls beschriebenen Handlungen zu ergänzen und so die Bestrebungen
der Vertragsparteien zur Verhütung des Terrorismus und seiner nachteiligen Auswirkungen auf den uneingeschränk-
ten Genuss der Menschenrechte, insbesondere des Rechts auf Leben, sowohl durch innerstaatlich zu treffende
Maßnahmen als auch durch internationale Zusammenarbeit unter gebührender Berücksichtigung der bestehenden
anwendbaren mehrseitigen oder zweiseitigen Verträge oder sonstigen Übereinkünfte zwischen den Vertragsparteien zu
fördern.

Artikel 2 - Beteiligung an einer Vereinigung oder einer Gruppe für terroristische Zwecke
1. Im Sinne dieses Protokolls bedeutet ″Beteiligung an einer Vereinigung oder einer Gruppe für terroristische

Zwecke″ die Beteiligung an den Tätigkeiten einer Vereinigung oder Gruppe mit dem Ziel, eine oder mehrere
terroristische Straftaten zu begehen oder zur Begehung einer oder mehrerer terroristischer Straftaten durch die
Vereinigung oder Gruppe beizutragen.

2. Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen Maßnahmen, um die ″Beteiligung an einer Vereinigung oder einer
Gruppe für terroristische Zwecke″ im Sinne des Absatzes 1, wenn sie rechtswidrig und vorsätzlich begangen wird, nach
ihrem innerstaatlichen Recht als Straftat zu umschreiben.
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Artikel 3 - Erhalt einer Ausbildung für terroristische Zwecke
1. Im Sinne dieses Protokolls bedeutet ″Erhalt einer Ausbildung für terroristische Zwecke″, durch eine andere

Person eine Unterweisung – einschließlich des Erwerbs von Kenntnissen oder praktischen Fähigkeiten – zu erhalten in
der Herstellung oder im Gebrauch von Sprengstoffen, Feuer- oder sonstigen Waffen oder schädlichen oder gefährlichen
Stoffen oder in anderen spezifischen Methoden oder Verfahren mit dem Ziel, eine terroristische Straftat zu begehen
oder zu deren Begehung beizutragen.

2. Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen Maßnahmen, um den ″Erhalt einer Ausbildung für terroristische
Zwecke″ im Sinne des Absatzes 1, wenn er rechtswidrig und vorsätzlich begangen wird, nach ihrem innerstaatlichen
Recht als Straftat zu umschreiben.

Artikel 4 - Auslandsreisen für terroristische Zwecke
1. Im Sinne dieses Protokolls bedeutet ″Auslandsreisen für terroristische Zwecke″ das Reisen in einen Staat, der

nicht derjenige der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes des Reisenden ist, mit dem Ziel, eine terroristische Straftat
zu begehen, zu einer solchen beizutragen oder sich an einer solchen zu beteiligen, andere Personen für terroristische
Zwecke auszubilden oder eine Ausbildung für terroristische Zwecke zu erhalten.

2. Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen Maßnahmen, um ″Auslandsreisen für terroristische Zwecke″ im
Sinne des Absatzes 1, die von ihrem Hoheitsgebiet ausgehen oder von ihren Staatsangehörigen unternommen werden,
nach ihrem innerstaatlichen Recht als Straftaten zu umschreiben, wenn sie rechtswidrig und vorsätzlich begangen
werden. Dabei kann jede Vertragspartei Bedingungen festlegen, die nach ihren verfassungsrechtlichen Grundsätzen
erforderlich sind und mit diesen im Einklang stehen.

3. Jede Vertragspartei trifft ferner die erforderlichen Maßnahmen, um den Versuch der Begehung einer Straftat im
Sinne dieses Artikels nach ihrem innerstaatlichen Recht und in Übereinstimmung mit diesem als Straftat zu
umschreiben.

Artikel 5 - Finanzierung von Auslandsreisen für terroristische Zwecke
1. Im Sinne dieses Protokolls bedeutet ″Finanzierung von Auslandsreisen für terroristische Zwecke″ die auf

irgendeinem Wege erfolgende unmittelbare oder mittelbare Bereitstellung oder Sammlung von Geldern, die es einer
Person ganz oder teilweise ermöglichen, im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 für terroristische Zwecke ins Ausland zu
reisen, wobei die Bereitstellung oder Sammlung in Kenntnis dessen erfolgt, dass die Gelder ganz oder teilweise für
diese Zwecke bestimmt sind.

2. Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen Maßnahmen, um die ″Finanzierung von Auslandsreisen für
terroristische Zwecke″ im Sinne des Absatzes 1, wenn sie rechtswidrig und vorsätzlich begangen wird, nach ihrem
innerstaatlichen Recht als Straftat zu umschreiben.

Artikel 6 - Organisation oder sonstige Erleichterung von Auslandsreisen für terroristische Zwecke
1. Im Sinne dieses Protokolls bedeutet ″Organisation oder sonstige Erleichterung von Auslandsreisen für

terroristische Zwecke″ jede organisatorische oder erleichternde Handlung, die eine Person bei Auslandsreisen für
terroristische Zwecke im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 unterstützt, wobei die auf diese Weise erbrachte Unterstützung
in Kenntnis dessen erfolgt, dass sie terroristischen Zwecken dient.

2. Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen Maßnahmen, um die ″Organisation oder sonstige Erleichterung von
Auslandsreisen für terroristische Zwecke″ im Sinne des Absatzes 1, wenn sie rechtswidrig und vorsätzlich begangen
wird, nach ihrem innerstaatlichen Recht als Straftat zu umschreiben.

Artikel 7 - Informationsaustausch
1. Unbeschadet des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe a) des Übereinkommens und im Einklang mit ihrem

innerstaatlichen Recht und bestehenden internationalen Verpflichtungen trifft jede Vertragspartei die erforderlichen
Maßnahmen, um den rechtzeitigen Austausch aller verfügbaren sachdienlichen Informationen über Personen, die
Auslandsreisen für terroristische Zwecke im Sinne des Artikels 4 unternehmen, zwischen den Vertragsparteien zu
verstärken. Zu diesem Zweck bestimmt jede Vertragspartei eine Kontaktstelle, die an sieben Wochentagen 24 Stunden
täglich zur Verfügung steht.

2. Es steht jeder Vertragspartei frei, als Kontaktstelle nach Absatz 1 eine bereits bestehende Kontaktstelle zu
bestimmen.

3. Die Kontaktstelle einer Vertragspartei muss über Möglichkeiten zur schnellen Kommunikation mit der
Kontaktstelle einer anderen Vertragspartei verfügen.

Artikel 8 - Bedingungen und Garantien
1. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass bei der Durchführung dieses Protokolls, einschließlich der Schaffung,

Umsetzung und Anwendung der Strafbarkeit nach den Artikeln 2 bis 6, die Verpflichtungen zur Wahrung der
Menschenrechte, insbesondere das Recht auf Freizügigkeit, auf freie Meinungsäußerung, auf Vereinigungsfreiheit und
auf Religionsfreiheit, wie sie in der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, im
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und in anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen
enthalten sind, soweit diese auf die Vertragspartei anwendbar sind, geachtet werden.

2. Die Schaffung, Umsetzung und Anwendung der Strafbarkeit nach den Artikeln 2 bis 6 dieses Protokolls soll
ferner im Hinblick auf die rechtmäßig verfolgten Ziele und deren Notwendigkeit in einer demokratischen Gesellschaft
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unterliegen und jegliche Form der Willkür oder der diskriminierenden oder
rassistischen Behandlung ausschließen.

Artikel 9 - Verhältnis zwischen diesem Protokoll und dem Übereinkommen
Die in diesem Protokoll verwendeten Wörter und Ausdrücke sind im Sinne des Übereinkommens auszulegen.

Zwischen den Vertragsparteien findet das Übereinkommen mit Ausnahme des Artikels 9 entsprechend Anwendung.

Artikel 10 - Unterzeichnung und Inkrafttreten
1. Dieses Protokoll liegt für die Unterzeichner des Übereinkommens zur Unterzeichnung auf. Es bedarf der

Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Ein Unterzeichner kann das Protokoll nicht ratifizieren, annehmen oder
genehmigen, ohne zuvor das Übereinkommen ratifiziert, angenommen oder genehmigt zu haben oder dies gleichzeitig
zu tun. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär des Europarats
hinterlegt.

2. Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten folgt,
nachdem sechs Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden, darunter mindestens vier von Mitgliedstaaten
des Europarats, hinterlegt worden sind.
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3. Für jeden Unterzeichner, der später seine Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde hinterlegt, tritt
dieses Protokoll am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung
der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde folgt.

Artikel 11 - Beitritt zum Protokoll
1. Nach Inkrafttreten dieses Protokolls kann jeder Staat, der dem Übereinkommen beigetreten ist, auch dem

Protokoll beitreten; auch kann jeder Staat nach Inkrafttreten des Protokolls dem Übereinkommen und dem Protokoll
gleichzeitig beitreten.

2. Für jeden Staat, der dem Protokoll nach Absatz 1 beitritt, tritt das Protokoll am ersten Tag des Monats in Kraft,
der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der Beitrittsurkunde beim Generalsekretär des
Europarats folgt.

Artikel 12 - Räumlicher Geltungsbereich
1. Jeder Staat oder die Europäische Union kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung der

Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde einzelne oder mehrere Hoheitsgebiete bezeichnen, auf
die dieses Protokoll Anwendung findet.

2. Jede Vertragspartei kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete
Erklärung die Anwendung dieses Protokolls auf jedes weitere in der Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet erstrecken.
Das Protokoll tritt für dieses Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei
Monaten nach Eingang der Erklärung beim Generalsekretär folgt.

3. Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in Bezug auf jedes darin bezeichnete Hoheitsgebiet
durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation zurückgenommen werden. Die Rücknahme
wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der Notifikation
beim Generalsekretär folgt.

Artikel 13 - Kündigung
1. Jede Vertragspartei kann dieses Protokoll jederzeit durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete

Notifikation kündigen.
2. Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach

Eingang der Notifikation beim Generalsekretär des Europarats folgt.
3. Die Kündigung des Übereinkommens hat ohne Weiteres auch die Kündigung dieses Protokolls zur Folge.

Artikel 14 - Notifikationen
Der Generalsekretär des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Europarats, der Europäischen Union, den

Nichtmitgliedstaaten, die sich an der Ausarbeitung dieses Protokolls beteiligt haben, sowie jedem Staat, der diesem
Protokoll beigetreten ist oder zum Beitritt zu ihm eingeladen worden ist:

a) jede Unterzeichnung,
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde,
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach den Artikeln 10 oder 11,
d) jede andere Handlung, Erklärung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem Protokoll.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll unterschrieben.
Geschehen zu Riga am 22. Oktober 2015 in englischer und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut

gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretär des
Europarats übermittelt allen Mitgliedstaaten des Europarats, der Europäischen Union, den Nichtmitgliedstaaten, die
sich an der Ausarbeitung des Protokolls beteiligt haben, und allen zum Beitritt zu ihm eingeladenen Staaten
beglaubigte Abschriften.

[Liste der gebundenen Staaten: siehe Belgisches Staatsblatt vom 24. Mai 2023, S. 49228f.]

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2023/45833]
11 JUNI 2023. — Bijzondere wet tot opheffing van het artikel 65quater

en de bijlage van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende
de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. —
Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de bijzondere wet
van 11 juni 2023 tot opheffing van het artikel 65quater en de bijlage van
de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van
de Gemeenschappen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad van 15 juni 2023).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2023/45833]

11. JUNI 2023 — Sondergesetz zur Aufhebung des Artikels 65quater und der Anlage zum Sondergesetz
vom 16. Januar 1989 bezüglich der Finanzierung der Gemeinschaften und Regionen — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Sondergesetzes vom 11. Juni 2023 zur Aufhebung des
Artikels 65quater und der Anlage zum Sondergesetz vom 16. Januar 1989 bezüglich der Finanzierung der
Gemeinschaften und Regionen.

Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 77 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2023/45833]
11 JUIN 2023. — Loi spéciale abrogeant l’article 65quater et l’annexe

de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
spéciale du 11 juin 2023 abrogeant l’article 65quater et l’annexe de la loi
spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés
et des Régions (Moniteur belge du 15 juin 2023).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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